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Stadt Gladbeck Gladbeck, 25.11.2022 

 Vorlage Nr. 22/0536 

Federf. Stadtamt: Amt für Bildung und Erziehung 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Schulausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Kenntnisnahme 05.12.2022 16 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Haushalt 2023 

 
Begründung: 

 

Dem Amt für Bildung und Erziehung sind im Entwurf des Haushaltes 2023 acht Produkte zugeord-

net. Diese werden – ohne Personalkosten- wie folgt dargestellt: 

 

 

Produkt Bezeichnung Ertrag Aufwand 

03.01.01 Grundschulen 4.387.069 9.107.092 

03.01.02 Hauptschulen    256.490    839.378 

03.01.03 Realschulen    564.081 2.646.248 

03.01.04 Gymnasien    553.687 3.831.185 

03.01.05 Gesamtschule    449.831 2.223.466 

03.01.06 Förderschulen    185.994 1.031.658 

03.02.01 Zentrale Leistungen des 

Schulträgers 

    195.133    471.655 

04.01.01 Musikschule    541.061    189.977 

 

 

 

Die Darstellung der Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgt im Entwurf des Haushaltes 2023 in 

der Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 

 



- 3 - 
 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 

 

 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

X Schulausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 

 

 

 

 

  


